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Wasserversorgung
Vergütungen für Pikettdienst

Bewilligung des Gemeinderates
(VR Persv Art. 100 Abs. 5)
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l. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck

Diese Regelungen und Festlegungen bezwecken die Präzisierung der Bestimmungen der
Personalverordnung (PersV) und des Vollzugsreglements zur Personalverordnung (VR
PersV) der Politischen Gemeinde Birmensdorf.

Aft.2 Geltungsbereich

Diesen Regelungen unterstehen die Angestellten der Politischen Gemeinde, die für die Was-
serversorgung tätig sind.

Art. 3 Kommunales Recht

Soweit diese Regelungen und Festlegungen keine Präzisierung enthalten, gilt sinngemäss
das kommunale Personalrecht.

ll. Arbeitsverhältnis

AILA Arten

Pi kettd ienst für d ie Wasserversorg u ng leisten

a) Angestellte mit einem festen Pensum;

b) Angestellte im Stundenlohn.

Art. 5 Arbeitszeiten
lDie Regelarbeitszeit (Art. 84 Abs. 3 und 4 VR PersV) wird im Zeitraum von 07:00 und 17:00
Uhr festgelegt.
2Für die Angestellten mit einem festen Pensum gelten folgende Regelarbeitszeiten:

a) Von 1. April - 30. September
Montag - Donnerstag: 07:00 - 12:0Q Uhr / 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag 07:00 - 12:00 Uhr / 13:00 - 16:00 Uhr
Total 44:00 Stunden pro Woche

b) Von 1. Oktober - 31. Mär22020
Montag - Donnerstag: 07:30 - 12:00 Uhr / 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:00 Uhr / 13:00 - 16:00 Uhr
Total 41:30 Stunden pro Woche

aAngestellte im Stundenlohn arbeiten entweder innerhalb oder ausserhalb des Zeitraums für
die Regelarbeitszeit gemäss Abs. 1.

Art.6 Einreihung

Die Angestellten im Stundenlohn gelten als "Betriebsangestellte" gemäss Einreihungsplan
der Politischen Gemeinde Birmensdorf.
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lll. Organisation

Art.7 KompetenzundVerantwortunggem.Stellenbeschreibung
lDie Leiterin oder der Leiter Wasserversorgung organisiert den Pikettdienst der Wasserver-
sorgung in alleiniger Kompetenz und Verantwortung und bestimmt die Personen, welche Pi-

kettdienst für die Wasserversorgung leisten.

2Die Leiterin oder der Leiter Wasserversorgung stellt insbesondere sicher,

a) dass die Einsatz- und Ruhezeiten sowie gesetzlichen Vorschriften durch die Fahrzeug-
lenkerinnen und Fahrzeuglenker eingehalten werden;

b) dass Fahrzeuge und Geräte in funktionstüchtigem Zustand bereitstehen und dafür die
erforderl ichen Wartungs- u nd U nterhaltsarbeiten angeord net und ausgefüh rt werden.

Art. 8 Information und Dokumentation
lDie Leiterin oder der Leiter Wasserversorgung stellt das elektronische Melde- und Rapport-
wesen sowie den lnformationsfluss betreffend die eingesetzten Personen und die geleistete
Arbeitszeit sicher.
2Die Leiterin oder der Leiter Wasserversorgung setzt dafür die GEschäftsVERwaltung und
die Applikation für die Zeiterfassung ein.

lV. Pikettdienst

Art.g Art

Der Pikettdienst der Wasserversorgung wird geleistet

a) während der Regelarbeitszeit am Arbeitsort;

b) als Bereitschaft ausserhalb des Arbeitsortes.

Art. 10 Dauer

Der Pikettdienst der Wasserversorgung beginnt jeweils am Montag, 07:00 Uhr, und dauert
1 Woche bis am darauffolgenden Montag um 06:59 Uhr.

Art. 11 lnterventions- und Einsatzzeit
llnterventionszeit ist die Zeitab dem Augenblick der Aufforderung zur Dienstleistung bis zum
Eintreffen am Einsatzort. Beim Pikettdienst als Bereitschaft gilt eine lnterventionszeit von
20 Minuten. Über Ausnahmen entscheidet die Leiterin oder der Leiter.

2Einsatzzeit ist die Zeit ab Eintreffen am Einsatzort bis zur Beendigung der Dienstleistung.

Art.12 Einsatzort

Die Dienstleistungen während der Pikettstellung beginnen in der Regel an der Zentrale der
Wasserversorgung und werden auch dort beendet. Uber Ausnahmen entscheidet die Leiterin
oder der Leiter.

V. Überzeit

Art. 13 Grundsätze
lDienstleistungen während der Pikettstellung gelten für Angestellte mit festem Pensum als
angeordnete Uberzeit gemäss Art. 100 Abs. 4 VR PersV.
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2Für Angestellte im Stundenlohn entsteht aus den erbrachten Dienstleistungen keine Über-
zeil

Vl. Entschädigung

Art.14 Ansatz
lAngestellte im Stundenlohn werden für Dienstleistungen während der Pikettstellung zum
pauschalen Stundenlohn von CHF 60.00 (Stand: 2024) entschädigt.
2Diese Pauschale wird jeweils analog dem Teuerungsausgleich für das Gemeindepersonal
gewährt und angepasst.

Vll. Zeitzuschläge

Art. 15 Anspruch

Angestellte mit einem festen Pensum, welche Pikettdienst für die Wasserversorgung leisten,
haben Anspruch auf einen Zeitzuschlag, unabhängig von ihrer Lohnklasse. Der Grundsatz-
entscheid liegt bei dem Gemeinderat.

Art. 16 PikettdienstwährendRegelarbeitszeit

Für den während der Regelarbeitszeit geleisteten Pikettdienst am Arbeitsort wird weder ein
Zeitzuschlag noch ein Geldzuschlag gewährt.

Art.17 Pikettdienst als Bereitschaft

Der als Bereitschaft ausserhalb des Arbeitsplatzes geleistete Pikettdienst wird pauschal mit
CHF 500.00 für 1 Woche vergütet.

Art. 18 Dienstleistungen im Tagesrahmen

Die von den Angestellten mit einem festen Pensum im Tagesrahmen (Art. 84 Abs. 1 VR
PersV) am Arbeitsort erbrachten Dienstleistungen werden nicht zusätzlich vergütet.

Art. 19 Dienstleistungen während Pikettstellung

Für die Einsatzzeiten während der Pikettstellung werden Angestellten mit einem festen Pen-
sum folgende Zeitzuschläge gewährt, gemäss Art. 100 Abs. 4 VR PersV:

a) An Werktagen
Montag bis Freitag
Zwischen 20:00 und 06:00 Uhr Zeitzuschlagvon25o/o

b) An Samstagen
Zwischen 20:00 und 06:00 Uhr Zeitzuschlag von 25 o/o

c) An Sonntagen und ganzen Ruhetagen
Ganzer Tag Zeitzuschlag von 25 o/o

d) An halben Ruhetagen
Zwischen 12:00 und 24:00 Uhr Zeitzuschlag von 25 o/o

5/6



Vlll. Ausgleich

Art.20 Grundsätze
lDie Überzeit ist wenn immer möglich durch Gewährung entsprechender Freizeit und im glei-

chen Kalenderjahr auszugleichen. Über Ausnahmen entscheidet die Personalchefin oder der
Personalchef.
2Bei Einsatzzeiten während des Pikettdienstes als Bereitschaft ausserhalb des Arbeitsortes
zwischen 20:00 und 06:00 Uhr hat der Ausgleich so rasch als möglich zu erfolgen.

Aft.21 Umsetzung
lDie Leiterin oder der Leiter Wasserversorgung ist für die Planung des Ausgleichs verant-
wortlich und legt den Zeitpunkt des Ausgleichs unter Berücksichtigung der dienstlichen Ver-
hältnisse fest.
2Die Angestellten werden angehört und ihren Wünschen wird unter Berücksichtigung der be-

trieblichen Bedürfnisse entsprochen.

lX. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Arl.22 Dritte

Beauftragte Dritte wie Bau- oder Sanitärfirmen werden zu den vereinbarten Ansätzen be-

zahlt.

Att.23 Übergangsbestimmungen
1Für alle beim lnkrafttreten dieser Regelungen betreffend Vergütungen Pikettdienst der Was-
serversorgung bestehenden Arbeitsverhältnisse gelten ab diesem Zeitpunkt diese Regelun-
gen.

2Frühere Anordnungen des Gemeinderates gelten bis zum Erlass sie ersetzender Bestim-
mung weiter, sofern sie diesen Regelungen nicht widersprechen.

Att.24 lnkrafttreten

Diese Regelungen betreffend Vergütungen Pikettdienst der Wasserversorgung treten am
1. Februar 2024 in Kraft.

Genehmigt vom Gemeinderat
am 15. Januar 2024 (GRB Nr. 5)

Gem rat Birmensdorf

rnst rand CT prg

Präsident Schreiberin Stv
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